
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1995/11/27 B3026/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1995

file:///


Index

44 Zivildienst

44/01 Zivildienst

Norm

ZivildienstG §2 Abs1 idF BGBl 187/1994

ZivildienstG §5 Abs1

ZivildienstG §5 Abs2

AVG §6 Abs1

AVG §61 Abs4

Leitsatz

Verletzung im Recht auf Ausnahme von der Wehrpflicht zwecks Zivildienstleistung durch Feststellung des

Nichteintretens der Zivildienstpflicht wegen Fristversäumnis infolge Übersendung der Erklärung an eine unzuständige

Behörde; richtige Einbringung der Zivildiensterklärung durch Übersendung an die im Informationsblatt angegebene

Behörde; Verpflichtung zur Information der Wehrpflichtigen nicht weniger bedeutsam als Rechtsmittelbelehrung

Rechtssatz

Es ist nicht zu erkennen, inwiefern der in §5 Abs1 ZivildienstG normierten Verp<ichtung zur Information der

Wehrp<ichtigen über das Recht und die Möglichkeiten zur Abgabe einer Zivildiensterklärung für den Betro>enen

geringere Bedeutung zukommen sollte als der Rechtsmittelbelehrung eines Bescheidadressaten. Immerhin ist zu

bedenken, daß der Wehrp<ichtige (ähnlich einem Rechtsmittelwerber bei der Einbringung eines Rechtsmittels) bei der

Abgabe einer Zivildiensterklärung an eine bestimmte Frist gebunden ist; deren Versäumung schließt ihn von dem in §2

Abs1 ZivildienstG normierten Grundrecht aus. Ein ordentliches Rechtsmittel gegen den (vom BMI zu erlassenden)

Bescheid betre>end seine Zivildiensterklärung steht dem Wehrp<ichtigen, der eine solche Erklärung abgegeben hat,

nicht o>en. Beim betro>enen Personenkreis handelt es sich durchwegs um junge Menschen, die zuweilen (so etwa

auch im Fall des Beschwerdeführers) in dem für die Abgabe der Zivildiensterklärung maßgeblichen Zeitraum noch nicht

einmal volljährig sind. Der Information nach §5 Abs1 ZivildienstG kommt unter diesen Umständen erhebliches Gewicht

zu.

In analoger Anwendung des §61 Abs4 AVG hat daher der Beschwerdeführer seine Zivildiensterklärung "richtig"

eingebracht, indem er sie an die (im Informationsblatt angegebene) Behörde (= das Militärkommando Burgenland)

übersendet hat.
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